Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKR-Gesetz:
Nr. 1183: Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen künstlicher
ultravioletter Strahlung

Der Nationale Normenkontrollrat hat den oben genannten Gesetzentwurf auf
Bürokratiekosten, die durch Informationspflichten begründet werden, geprüft.
Es werden 12 Informationspflichten eingeführt. Bei den betroffenen Unternehmen führt
dies nach Abschätzung des Ressorts und des Statistischen Bundesamtes zu jährlichen
Mehrkosten von insgesamt rd. 7,2 Mio. Euro. Darüber hinaus entstehen einmalige
Umstellungskosten von rd. 1.1 Euro.

Für die Verwaltung werden vier Informationspflichten neu eingeführt.
Für Bürgerinnen und Bürger wird eine Informationspflicht eingeführt, die allerdings zu
keinen nennenswerten Aufwand führen wird.

Der Normenkontrollrat hat hinsichtlich der Kostenschätzung keine Bedenken. Das Ressort
hat die Auswirkungen auf die Bürokratiekosten nach dem Standardkostenmodell
berechnet sowie transparent und nachvollziehbar dargestellt. Positiv hervorzuheben ist,
dass das BMU für das Regelungsvorhaben frühzeitig eine sorgfältige erste
Kosteneinschätzung vorgenommen hatte, die es im Rahmen der Länder- und
Verbändeanhörung zur Diskussion stellte und anschließend dem Statistischen Bundesamt
zur Einschätzung übermittelte. Die so generierten Kostenabschätzungen hat es dann
unverändert in den Entwurf übernommen. Die Stellungnahmen der Verbände und
betroffenen Unternehmen stehen den Ausführungen des Ressorts insoweit nicht
entgegen.

Die Ausweitung der Informationspflichten im Zusammenhang mit den
Qualitätsanforderungen an Bestrahlungsgeräte (z.B. das Führen eines Geräte- und
Betriebsbuchs) hält der Normenkontrollrat für vertretbar, um den Vollzugsaufwand der
Kontrollbehörden in einem angemessenen Rahmen zu halten. Das BMU hat den
Handlungsbedarf hinreichend dargelegt. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt
haben, dass eine freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht ausreicht, um die
notwendige Qualitätssteigerung zu erreichen.

An der Notwendigkeit des Umfangs des Beratungsangebots hat der Normenkontrollrat
jedoch Zweifel.

Der Normenkontrollrat hat im Vorfeld seiner Stellungnahme mit dem BMU umfänglich die
Frage nach kostengünstigeren Regelungsalternativen erörtert. Im Vordergrund stand
dabei insbesondere das kostenintensive Beratungsangebot, für das der ursprüngliche
Entwurf zunächst keine Ausnahmen vorsah. Die Verpflichtung, während der gesamten
Betriebsdauer eigens dafür ausgebildetes Fachpersonal vorhalten zu müssen, hätte in
Betrieben, die Solarien als Nebenleistung angeboten werden (z.B. Hotels,
Schwimmbädern, Fitnessstudios etc.) unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht. Zudem
führt die Beratungspflicht faktisch zu einem Verbot von Studios, die ganz ohne Personal
betrieben werden (sog. SB-Studios).

Der Normenkontrollrat begrüßt insoweit, dass das BMU die Empfehlung des
Normenkontrollrats aufgegriffen hat und den Umfang der Informationspflichten für den
Betrieb von Nebenerwerbssolarien reduziert hat.

Er bedauert jedoch, dass das BMU die Ausnahmen auf Unternehmen mit höchstens zwei
Bestrahlungsgeräten begrenzt hat. Weitere Ausnahmen wurden unter Verweis auf das
Gefährdungspotenzial abgelehnt. Das erhebliche gesundheitliche Risiko, das von
künstlichen UV-Strahlungen ausgehe, mache eine verbesserte Aufklärung- und Beratung
der Nutzerinnen und Nutzer notwendig.

Der Nationale Normenkontrollrat teilt diese Auffassung nur bedingt. Er hält es zwar für
vertretbar, dass das BMU zur Begrenzung der gesundheitlichen Gefahren Unternehmen
nicht gänzlich von einer Beratungspflicht freistellen will. Allerdings sind Alternativen
denkbar, durch die die Kosten der Unternehmen gesenkt werden könnten ohne das
Verordnungsziel zu gefährden.

In seiner jetzigen Ausgestaltung wird der Ausnahmetatbestand z.B. nicht bei SB-Studios
greifen, da diese regelmäßig mehr als zwei Bestrahlungsgeräte betreiben. Das
Beratungsangebot verursacht jedoch bei jedem der etwa 400 SB-Studios Mehrkosten von
rund 75.000 Euro und damit insgesamt Kosten in Höhe von rund 30 Mio. Euro
(Informations- und Erfüllungskosten). Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob
dem Informationsbedürfnis der Nutzerinnen und Nutzer von UV-Bestrahlungsgeräten in
SB-Studios nicht auch dadurch Rechnung getragen werden könnte, dass die Beratung
z.B. nur in einem begrenzten Umfang angeboten werden muss - etwa zu bestimmten
Beratungs- und Sprechzeiten oder jeweils beim Verkauf der Besonnungseinheiten. Schon
heute gibt es Unternehmen, die jeweils zur einen Hälfte als SB- und zur anderen Hälfte
als personengeführtes Studio betrieben werden. Nach Einschätzung des BMU werden nur
etwa 10 Prozent der Sonnenstudios als SB-Studios betrieben, so dass das Regelungsziel
auch bei einer flexibleren Handhabung des Beratungsangebots erreicht wird. Für die
betroffenen Unternehmen, könnte eine solche Ausgestaltung des Beratungsangebots
bereits eine erhebliche Erleichterung bedeuten, da die Beratung der Kunden besser in die
jeweiligen Betriebsabläufe integriert werden kann.

Das Beratungsangebot in der vorliegenden Form dürfte für einige Betriebe
existenzgefährdend sein. Aufgrund der erheblichen Mehrkosten durch die
Beratungspflicht und dem Verbot von SB-Studios hatte das BMU gegenüber dem
Normenkontrollrat zugesagt, die Erweiterung der Ausnahmetatbestände intensiv zu
überprüfen und dabei zu berücksichtigen, dass die Verordnung ohnehin noch weitere
Informationspflichten (z.B. Aushänge in den Geschäftsräumen, Aushänge in den Kabinen)
einführt, die ebenfalls den Zweck verfolgen, die Nutzerinnen und Nutzer für das
Gefährdungspotenzial künstlicher UV-Strahlen zu sensibilisieren.

Das BMU hatte zudem zugesagt, in die Prüfung insbesondere die Möglichkeit
einzubeziehen, in einem ersten Schritt auch Erleichterungen für SB-Studios zuzulassen,
deren Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt evaluiert wird. Nach einer angemessenen
Zeit könnten so z.B. Nutzerinnen und Nutzer von SB- (und im Vergleich zu anderen)
Studios vor Ort befragt werden, ob ihrem Beratungsanliegen Rechnung getragen wird
oder ob die angebotenen Beratungszeiten zu einem Informationsdefizit führen. Dabei
sollten auch die Erfahrungen der Länder einbezogen werden. Je nach Ergebnis der
Evaluation könnte dann in einem zweiten Schritt auch für SB-Studios eine Verschärfung
oder für die anderen Studios Erleichterungen auf den Weg gebracht werden. Um den
Arbeitsaufwand im Rahmen zu halten, könnte die Evaluation mit der ohnehin
durchzuführenden Nachmessung der Bürokratiekosten durch das Statistische Bundesamt
verbunden werden. Das BMU hat den NKR kürzlich über das Ergebnis seiner Prüfung
unterrichtet. Es hat mitgeteilt, dass weitere Ausnahmen vor allem deshalb nicht
zugelassen werden könnten, da „eine nennenswerte Risikominimierung […] nur durch
eine persönliche Beratung zum vernünftigen Umgang mit der Strahlung zu erreichen“ sei.
Vor diesem Hintergrund hält es weitere Erleichterungen für SB-Studios fachlich für nicht
vertretbar und lehnt die Erweiterung der Ausnahmeregelung ab. Der Durchführung einer
Evaluation hat das BMU zugestimmt. Es wird nach fünf Jahren untersuchen, ob der
Schutz der Nutzerinnen und Nutzer vor ultravioletter Strahlung durch die UV-Schutz-
Verordnung verbessert worden ist.

Der NKR bedauert, dass das BMU keine weiteren Ausnahmemöglichkeiten zulassen
möchte. Zumal an Unternehmen für die die derzeitige Ausnahmeregelung greifen soll,
ungleich höhere Anforderungen gestellt werden als sie für den Regelfall vorgesehen sind:
Während es in der Regel ausreicht, dass der Betreiber Informationen anbietet, muss er für
Gelegenheitsnutzer in Schwimmbädern, Fitnessstudios und Hotels - auch wenn diese das
gar nicht wünschen, weil sie das Solarium nicht regelmäßig nutzen wollen - zwingend
Dosierungspläne erstellen. Darüber hinaus müssen die Unternehmen zur Einhaltung des
Dosierungsplans die Sonnenbänke auch noch technisch umrüsten.

Umso mehr begrüßt es der Normenkontrollrat, dass seine Empfehlung aufgegriffen wurde
und eine Evaluation durchgeführt werden soll. Diese dürfte Aufschluss darüber geben, ob
ein flächendeckendes Beratungsangebot im Ergebnis tatsächlich zu einer besseren
Aufklärung bei den Bürgerinnen und Bürgern führt und so das Krebsrisiko gesenkt werden
kann. Zudem kann im Rahmen der Evaluation ebenfalls überprüft werden, ob die
technischen Vorkehrungen zum Schutz der Nutzerinnen und Nutzer dann soweit
ausgereift sein werden, dass sie als weitere Alternative zur persönlichen Beratung in
Betracht gezogen werden können.

Vor diesem Hintergrund und in Anerkennung der Bedeutung der politischen Zielsetzung
der UV-Schutzverordnung stellt der Nationale Normenkontrollrat seine Bedenken zurück.
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